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Schulbuchausleihe im Schuljahr 2019/2020 

hier: Schulbuchlisten überprüfen und ergänzen; Lerngruppen zuordnen; Aktua-

lisierung der für die Schulbuchausleihe notwendigen Schul- und Kontaktdaten; 

Nutzung der Brockhaus Online-Enzyklopädie

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ab dem 18. März 2019 können Sie im Schulportal die Schulbuchlisten und Lern-

gruppenzuordnungen für das Schuljahr 2019/2020 bearbeiten. Nachfolgend erhalten 

Sie hierfür nützliche Informationen. 

Ich bitte Sie, diese Hinweise an die an Ihrer Schule mit der Auswahl der Lernmittel 

und dem Erstellen der Schulbuchlisten betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie Gremien weiterzuleiten.  

Bitte beachten Sie: Die persönlichen Daten der an Ihrer Schule befindlichen Schüle-

rinnen bzw. Schüler waren von Ihnen bis zum 28. Februar 2019 zu prüfen bzw. zu 

ergänzen. Sofern Sie diese Aufgabe noch nicht abgeschlossen haben, bitte ich Sie, 

diese Arbeit unverzüglich nachzuholen. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Ein-

gangsklassen an berufsbildenden Schulen und Einzelfälle an Grundschulen (z. B. 

„Kann-Kinder“). 

 

1. Schulbuchlisten  

Die ab dem 18. März 2019 zu pflegenden Schulbuchlisten für das Schuljahr 

2019/2020 sind grundsätzlich bis zum 10. Mai 2019 abzuschließen. 
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Zu diesem Zweck wurde der Schulbuchkatalog aktualisiert. Er liegt Ihnen ab dem 

18. März 2019 in seiner verbindlichen Form für das Schuljahr 2019/2020 vor und kann 

unter folgendem Link eingesehen werden:  

http://lmf-online.rlp.de/fuer-schulen/schulbuchkatalog.html. 

In ihm sind ausschließlich Lernmittel aufgeführt, die zur Neueinführung geeignet 

sind. Die hierfür vom Verlag zugesicherte Lieferbarkeitszusage wird Ihnen in den 

Schulbuchlisten in der Spalte „Lieferbar bis“ angezeigt.  

Lernmittel, die nicht im Schulbuchkatalog 2019/2020 enthalten sind, aber an Ihrer 

Schule im aktuellen Schuljahr 2018/2019 verwendet werden, sind in der jeweiligen 

Schulbuchliste rot markiert. Trotz der roten Markierung dürfen Sie diese Lernmittel 

nicht löschen bzw. wechseln. Folglich müssen diese Titel noch bis zum Ende ihres 

Ausleihzyklus1 auf den Schulbuchlisten Ihrer Schule verbleiben (drei Jahre bei Einjah-

resbänden, sechs Jahre bei Zwei- und Dreijahresbänden).  

Beachten Sie bitte: Ein Wechsel eines im Unterricht eingesetzten Lernmittels ist 

grundsätzlich erst nach Vollendung des individuellen Ausleihzyklus möglich. Informa-

tionen zum Schulbuchwechsel finden Sie hier:  

http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-schultraeger/lernmittel-medien-

fuer-den-unterricht/schulbuchwechsel.html. 

Lehrplanänderungen, die Bildung von sog. „Kombiklassen“ oder das Erscheinen der 

Neuauflage eines auf einer Schulbuchliste befindlichen Lernmittels usw. sind keine 

hinreichenden Gründe für einen vorzeitigen Schulbuchwechsel.  

Gleiches gilt auch für die aktuell in der Umsetzung befindliche Neustrukturierung der 

höheren Berufsfachschule (HBF). Daher dürfen die berufsbildenden Schulen mit 

einer HBF weder zum Schuljahr 2019/2020 noch in den folgenden Jahren auf ihren 

HBF-Schulbuchlisten einen vorzeitigen Schulbuchwechsel durchführen. 

Vorzeitige Schulbuchwechsel fügen dem Land Rheinland-Pfalz einen finanziellen 

Schaden zu. Denn durch sie entgehen dem Landeshaushalt die für die Refinanzierung 

der Lernmittel benötigten Einnahmen aus Entgeltzahlungen. Außerdem muss die An-

schaffung neuer Lernmittel früher als geplant erfolgen. Dadurch entstehen dem Land 

zusätzliche Kosten. Schulbuchwechsel vor Vollendung ihres individuellen Ausleihzyk-

lus sind daher grundsätzlich zu unterlassen. 

                                            
1
 Bei der Ermittlung des Ausleihzyklus unterstützt Sie der sog. Ausleihzyklusrechner, der zu jedem auf den Schul-

buchlisten aufgeführten Titel (Lernmittel) aufgerufen werden kann (dargestellt als Taschenrechnersymbol). 

http://lmf-online.rlp.de/fuer-schulen/schulbuchkatalog.html
http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-schultraeger/lernmittel-medien-fuer-den-unterricht/schulbuchwechsel.html
http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-schultraeger/lernmittel-medien-fuer-den-unterricht/schulbuchwechsel.html
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Wichtige Hinweise zur Bearbeitung und Überprüfung der Schulbuchlisten finden Sie 

unter folgendem Link:  

http://lmf-online.rlp.de/fuer-schulen/schuelerlisten-lerngruppen-schulbuchlisten.html. 

Hinweis: Ihnen ist bekannt, dass der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Schulbuch-

ausleihe im Zeitraum Dezember 2016 bis November 2018 zum zweiten Mal geprüft 

hat. Folglich ist die Schulbuchausleihe in dessen Jahresbericht 2019 enthalten. Sie 

können sich diesen Berichtsabschnitt unter nachfolgendem Link herunterladen:   

http://lmf-online.rlp.de/fuer-schulen/schuelerlisten-lerngruppen-schulbuchlisten.html.  

Darin empfiehlt der Rechnungshof den Einsatz von Arbeitsheften an Schulen einzu-

schränken, da deren Verwendung in den von ihm geprüften Schuljahren 2013/2014 

bis 2017/2018 angestiegen ist und sich folglich die Ausgaben des Landes für die un-

entgeltliche Ausleihe erhöht haben. Daher bitte ich Sie zu prüfen, ob an Ihrer Schule 

der Einsatz von Arbeitsheften reduziert werden kann.  

 

2. Lerngruppenzuordnungen  

Mit Hilfe der Lerngruppenzuordnungen legt die Schule fest, welche Lernmittel einer 

Schülerin bzw. einem Schüler zugewiesen werden. Sowohl die Eltern als auch die 

Schulträger sind auf diese Festlegung angewiesen und können auf die entsprechen-

den Informationen über das Eltern- bzw. Schulträgerportal zugreifen. 

Die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den Lerngruppen für das Schuljahr 

2019/2020 erfolgt ab dem 18. März 2019 und ist grundsätzlich bis zum 10. Mai 2019 

abzuschließen. Ausnahmen sind in den Erläuterungen zum Zeitplan der Schulbuch-

ausleihe im Schuljahr 2019/2020 (siehe EPoS-Brief vom 2. Oktober 2018) benannt. 

Nachträgliche Änderungen der Lerngruppenzuordnungen haben direkte Auswirkungen 

auf Umfang und Inhalt des Ausleihpaketes der Schülerinnen und Schüler sowie auf 

das im Falle einer Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr zu zahlende Leihentgelt. 

 

3. Aktualisierung der für die Schulbuchausleihe notwendigen Schul- und  

Kontaktdaten  

Wir haben festgestellt, dass das Pädagogische Landesinstitut (PL) oftmals über  

Änderungen an einer Schule zu spät unterrichtet wird (z. B. Adressänderung, Schul-

http://lmf-online.rlp.de/fuer-schulen/schuelerlisten-lerngruppen-schulbuchlisten.html
http://lmf-online.rlp.de/fuer-schulen/schuelerlisten-lerngruppen-schulbuchlisten.html
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schließung etc.). Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Schulen und 

dem PL wurde im Schulportal unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ ein Kontaktformu-

lar zur Verfügung gestellt, mit dem Sie das PL zeitnah über Änderungen an Ihrer 

Schule informieren können. 

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie weiterhin zu prüfen, ob die im Schulportal un-

ter dem Menüpunkt „Einstellungen – Ansprechpartner bearbeiten“ hinterlegten Daten 

zu der an Ihrer Schule für die Schulbuchausleihe verantwortlichen Person noch aktuell 

sind. Falls nötig, bitte ich Sie um Aktualisierung. Denken Sie bitte auch bei künftigen 

Änderungen (z. B. Personalwechsel) daran, die Daten entsprechend zeitnah anzu-

passen. Denn diese Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) werden 

im Elternportal bei den Schülerinnen bzw. Schülern angezeigt, die Ihre Schule besu-

chen. 

 

4. Brockhaus Online-Enzyklopädie  

Seit dem 1. Januar 2019 können an den rheinland-pfälzischen Schulen alle Schülerin-

nen und Schüler sowie alle Lehrkräfte die Brockhaus Online-Enzyklopädie für Recher-

che- und Informationszwecke nutzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie an Ihrer Schu-

le diesen digitalen Service im Unterricht und zur Hausaufgabenunterstützung verwen-

den würden, der über die Landesplattform OMEGA (https://omega.bildung-rp.de) ver-

fügbar ist. 

Sofern Sie hierzu weiterführende Informationen benötigen, können Sie sich unser 

EPoS-Schreiben zur Brockhaus Online-Enzyklopädie vom 8. Januar 2019 hier herun-

terladen: http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/epos-schreiben.html. 

Sollten Sie noch keinen Zugang zur Landesplattform OMEGA haben, können Sie die-

sen beim Pädagogischen Landesinstitut telefonisch, Tel.: 0261 9702-102 oder per  

E-Mail: omega@pl.rp.de beantragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Harald Gilcher 

https://omega.bildung-rp.de/
http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/epos-schreiben.html
mailto:omega@pl.rp.de

